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Bebauungsplan der Stadt Fulda, Stadtteil Bronnzell Nr. 11 „Südwest“ 
Abwägung der im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung vorgebrachten Anregungen und Bedenken 

Bebauungsplan der Stadt Fulda,  

Stadtteil Bronnzell Nr. 11 „Südwest“ 

 

Abwägung der im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 

und der Behörden eigegangenen Anregungen und Bedenken 

 

 

Die frühzeitige Beteiligung zum Bauleitplanverfahren fand in der Zeit  

vom 20.10.2021 bis 19.11.2021 statt. Die Behörden bzw. Träger öffentlicher Belange wurden mit 

Schreiben vom 12.10.2021 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 

 

Im Zuge der Beteiligung haben 31 Träger öffentlicher Belange keine Stellungnahme 

abgegeben. Weitere 23 Träger öffentlicher Belange haben eine Stellungnahme ohne 

Anregungen oder Bedenken abgegeben. Die hier aufgeführten Hinweise wurden zur 

Kenntnis genommen und bei Bedarf an die zuständigen Dienststellen weitergeleitet. 

 

Die folgenden Träger öffentlicher Belange haben in ihren Stellungnahmen Bedenken und/oder 
Anregungen vorgebracht. Diese wurden abgewogen und gemäß der beiliegenden Abwägung 
berücksichtigt bzw. nicht berücksichtigt und bei Bedarf an die zuständigen Dienststellen 
weitergeleitet. 

• Handwerkskammer Kassel 

• Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement 

• Industrie- und Handelskammer Fulda 

• Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 21 Regionalplanung, Bau- und Wohnungswesen, 

Wirtschaft 

• Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 31.2 Grundwasserschutz, Wasserversorgung, 

Altlasten, Bodenschutz 

 

Von den beteiligten Natur- und Umweltschutzverbänden wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 

 

Von Seiten der Öffentlichkeit sind im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung vier Stellungnahme 

eingegangen. In drei Stellungnahmen wurden Anregungen vorgebracht. In einer Stellungnahme 

wurden Bedenken geäußert. Die Anregungen und Bedenken wurden abgewogen und gemäß der 

beiliegenden Abwägung berücksichtigt bzw. nicht berücksichtigt und bei Bedarf an die zuständigen 

Dienststellen weitergeleitet.  
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Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange  

mit Bedenken und/oder Anregungen 

 

 

• Handwerkskammer Kassel 

 

• Hessen Mobil (erste Stellungnahme) 

• Hessen Mobil (zweite Stellungnahme) 

 

• Industrie- und Handelskammer 

 

• Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 21 Regionalplanung, Bau- und Wohnungswesen, Wirtschaft 

 

• Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 31.2 Grundwasserschutz, Wasserversorgung, Altlasten, Bodenschutz 
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Stellungnahme – Handwerkskammer Kassel Sachverhalt, Abwägung und Beschlussvorschlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sachverhalt: 
Die Handwerkskammer Kassel meldet immissionsschutzrechtliche Bedenken gegen die 
Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets im Anschluss an den Betrieb der Alfred 
Wende an. 
 
 
Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Genehmigung des Gewerbebetriebs erfolgte als nicht störender Gewerbebetrieb mit 
unmittelbar angrenzender Wohnbebauung in der Ortslage. Insofern rückt durch die 
geplante Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets die Wohnbebauung gegenüber der 
Bestandssituation nicht näher an den Betrieb heran. 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde ein Gutachterbüro mit der Erstellung einer 
schalltechnischen Untersuchung beauftragt. Hierbei wurden die Lärmimmissionen aus dem 
angrenzenden Bahnverkehr, Straßenverkehr und Gewerbebetrieb begutachtet. Durch 
geeignete Maßnahmen zur Reduzierung der Lärmimmissionen im Plangebiet, ist die 
Ansiedlung eines Wohngebiets im Plangebiet aus immissionsschutzrechtlicher Sicht 
möglich. 
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Die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets neben einem Mischgebiet stellt 
planungsrechtlich keinen Konflikt dar. 
 
 
Mögliche Konflikte, die sich aus überhöhten Lärmemissionen des benachbarten 
Gewerbebetriebs ergeben, wurden in einer schalltechnischen Untersuchung betrachtet. 
Das beauftragte Gutachterbüro kam zu dem Ergebnis, dass der Betriebslärm bei 
Einhaltung der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Reduzierung der Lärmimmissionen zu 
keinem Konflikt mit der geplanten Wohnnutzung führt. 
 
 
 
Darüber hinaus ist die Stadt Fulda stets bemüht geeignete Flächen für wachsende 
Gewerbebetriebe in Gewerbegebieten bereitzustellen. Hier können sich florierende 
Gewerbebetriebe außerhalb der dörflichen Zwänge von Misch- oder Dorfgebieten entfalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Da die Bedenken einer zu hohen Lärmbelastung für das geplante Wohngebiet durch die 
beauftragte schalltechnische Untersuchung widerlegt wurden und die Anregung zur 
Beauftragung eines Lärmgutachtens bereits umgesetzt wurde, wird am bisherigen Plan zur 
Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebiets festgehalten. 
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Erste Stellungnahme – Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Sachverhalt, Abwägung und Beschlussvorschlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[Dies ist die erste von zwei Stellungnahmen von Hessen Mobil.] 
 
Sachverhalt: 
Hessen Mobil weist auf die Bauverbotszonen sowie die Vorrangregelung an Landesstraßen 
hin. Die vorliegende Planung widerspricht durch die geplante Bebauung und Erschließung 
in Form eines Kreisverkehrs diesen Vorgaben. Ebenso wird auf die Möglichkeit zur 
Verlegung der OD-Grenze hingewiesen, wodurch die zuvor genannten Regelungen nicht 
mehr zur Anwendung kommen würden. 
Des Weiteren empfiehlt Hessen Mobil eine gemeinsame Abstimmung, da die 
Voraussetzungen zur Verschiebung der OD-Grenze hier nicht vorliegen. 
 
Im Zuge der Abwägung der vorgebrachten Bedenken dieser Stellungnahme wurde mit 
Hessen Mobil Kontakt aufgenommen, um Lösungsmöglichkeiten für den vorgebrachten 
Konflikt zu erörtern. Nach gemeinsamer Abstimmung wurde durch Hessen Mobil eine neue 
Stellungnahme eingereicht, die diese Stellungnahme ersetzen soll. 
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Zweite Stellungnahme – Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Sachverhalt, Abwägung und Beschlussvorschlag 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
[Dies ist die zweite von zwei Stellungnahmen von Hessen Mobil.] 
 
Sachverhalt: 
Im Zuge der Abwägung der vorgebrachten Bedenken der alten Stellungnahme wurde mit 
Hessen Mobil Kontakt aufgenommen, um Lösungsmöglichkeiten für den vorgebrachten 
Konflikt zu erörtern. Nach gemeinsamer Abstimmung wurde durch Hessen Mobil diese 
neue Stellungnahme eingereicht, die die alte Stellungnahme ersetzen soll. 
 
Auf Grundlage der Darstellung im Flächennutzungsplan, in der beidseitig der Bronnzeller 
Straße Bauflächen ausgewiesen sind, befürwortet Hessen Mobil die Erweiterung der 
Bronnzeller Ortschaft und die damit einhergehende Umgestaltung des Straßenraums der  
L 3307 im Bereich des Plangebiets zu einer innerörtlichen Straße. Hessen Mobil stimmt 
dem dargestellten Entwurf unter den aufgeführten Voraussetzungen zu. 
 
 
Abwägung: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Die Stadt Fulda befürwortet die Versetzung der gelben Ortstafel hinter den geplanten 
Kreisverkehr. 
- Die an der L 3307 grenzenden Grundstücke können auch von dieser erschlossen werden. 
- Die Baugrenzen haben zur L 3307 den gleichen Abstand wie zur Straße innerhalb des 
Plangebiets. So soll an beiden Straßen der gleiche innerörtliche Charakter entstehen. 
- Im verkehrsplanerischen Entwurf ist ein einseitiger Gehweg vorgesehen. Hierzu verläuft 
der Geltungsbereich entlang der L 3307 bis zur derzeitigen OD-Grenze. 
- Die entsprechenden Fahrbahnbreiten werden in der Ausführungsplanung berücksichtigt. 
- Die entsprechenden Mindestbreiten der Ein- und Ausfahrten des Kreisverkehrs werden in 
der Ausführungsplanung berücksichtigt. 
- Da zunächst nur auf der westlichen Seite der L 3307 die Errichtung eines Gehwegs 
geplant ist, ist eine Querungshilfe am nördlichen Ast des Kreisverkehrs zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht zielführend. Wenn auf der östlichen Seite ein Baugebiet ausgewiesen wird, 
wird auch ein Gehweg mit entsprechender Querungshilfe ergänzt. In der Straßenplanung 
wird bereits jetzt ausreichend Raum für eine spätere Querungshilfe eingeplant. 
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- Nach Prüfung der regionalen Radwegeführung, wird deutlich, dass eine zusätzliche 
Radwegeführung auf der L 3307 im Bereich des Plangebiets nicht zwingend notwendig ist.  
Hiernach werden Radfahrer über einen parallel verlaufenden Radweg in die Ortschaft bzw. 
durch das Plangebiet und über den geplanten Fuß- und Radweg auf den westlich 
gelegenen überregionalen Radweg geleitet. 
- Die Stadt Fulda ist damit einverstanden, dass die Baulast des geplanten Gehwegs auch 
außerhalb der Ortschaft bei ihr liegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Verlegung der gelben Ortstafel hinter den Kreisverkehr, der Planung eines einseitigen 
Gehwegs an der L 3307 im Bereich des Plangebiets sowie der Übernahme der Baulast des 
geplanten Gehwegs durch die Stadt Fulda wird zugestimmt. 
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Stellungnahme – Industrie- und Handelskammer Fulda Sachverhalt, Abwägung und Beschlussvorschlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sachverhalt: 
Die Industrie- und Handelskammer äußert immissionsschutzrechtliche Bedenken gegen die 
Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets im Anschluss an den Betrieb Alfred Wende 
sowie gegen den Bau eines Kreisverkehrs aus Kostengründen. 
 
 
Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Genehmigung des Gewerbebetriebs erfolgte als nicht störender Gewerbebetrieb direkt 
angrenzend zur bestehenden Wohnbebauung in Ortslage. Insofern rückt durch die 
geplante Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets die Wohnbebauung gegenüber der 
Bestandssituation nicht näher an den Betrieb heran. 
 
 
 
 
 
 
Die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets neben einem Mischgebiet stellt 
planungsrechtlich keinen Konflikt dar. 
 
 
 
 
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde ein Gutachterbüro mit der Erstellung einer 
schalltechnischen Untersuchung beauftragt. Hierbei wurden auch mögliche Konflikte, die 
sich aus überhöhten Lärmemissionen des benachbarten Gewerbebetriebs ergeben, 
untersucht. Das beauftragte Gutachterbüro kam zu dem Ergebnis, dass der Betriebslärm 
bei Einhaltung der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Reduzierung der Lärmimmissionen zu 
keinem Konflikt mit der geplanten Wohnnutzung führt. 
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Der geplante Kreisverkehr soll neben der Erschließung des neuen Wohngebiets auch den 
geregelten Fluss des Verkehrs sicherstellen und ein optisches Signal zum Beginn der 
Ortsdurchfahrt darstellen. Ebenso wird die dann neue Geschwindigkeitsbegrenzung hinter 
dem Kreisverkehr eher eingehalten, als nur mit der Verschiebung des Ortsschildes, und 
trägt damit zur Verkehrssicherheit und zur Verringerung der Lärmimmissionen in dem 
geplanten Wohngebiet bei. 
 
 
 
 
 
Die Stadt Fulda ist stets bemüht geeignete Flächen für wachsende Gewerbebetriebe in 
Gewerbegebieten bereitzustellen. Hier können sich florierende Gewerbebetriebe außerhalb 
der dörflichen Zwänge von Misch- oder Dorfgebieten entfalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Da die Bedenken einer zu hohen Lärmbelastung für das geplante Wohngebiet durch die 
beauftragte schalltechnische Untersuchung widerlegt wurden und die Anregung zur 
Beauftragung einer fachkundigen lärmtechnischen Untersuchung bereits umgesetzt wurde, 
wird am bisherigen Plan zur Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebiets festgehalten. 
An der Planung eines Kreisverkehrs als Erschließung des geplanten Wohnquartiers wird 
festgehalten, da die Aspekte des Verkehrsflusses, der Verkehrssicherheit und der 
Lärmreduzierung die Kosten eines Kreisverkehrs rechtfertigen. 
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Sachverhalt: 
Das Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 21 regt an auf eine zweite Zufahrt zum 
Neubaugebiet von der Bronnzeller Straße zu Gunsten eines besseren Verkehrsflusses zu 
verzichten. 
 
 
Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Vereinbarkeit der Planung mit den Vorgaben des Regionalplans wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Planung einer zweiten Zufahrt zum geplanten Wohngebiet dient neben dem Komfort 
bei der Erreichbarkeit der Grundstücke auch der effizienten Ausnutzung der geringen zur 
Verfügung stehenden Fläche. Die Erschließung der ungünstig geformten Fläche über einen 
Wendehammer würde mit dem Verlust mehrerer Wohnbaugrundstücke einhergehen.  
Die Errichtung einer zweiten Erschließung über die Schimmelstraße wurde schon im frühen 
Entwurfsstadion verworfen, da die Parzelle nicht für einen regelkonformen Straßenausbau 
ausreicht und zudem eine zusätzliche Belastung des bestehenden angrenzenden 
Wohnquartiers durch den zusätzlichen Verkehr vermieden werden soll. 
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Es wird langfristig angestrebt die OD-Grenze in diesem Bereich zu verschieben. Durch die 
Geschwindigkeitsbegrenzung innerorts würde das Konfliktpotential herabgesenkt werden. 
Durch den geplanten Kreisverkehr und parallel gepflanzte Straßenbäume als optisches 
Signal soll der Straßenverkehr abgebremst und somit die Sicherheit erhöht werden. 
Zusätzliche Ausfahrten auf die Bronnzeller Straße können den Charakter einer 
innerörtlichen Durchfahrt verstärken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Anregung einer geänderten Erschließung des geplanten Wohngebiets durch eine 

Sackgasse oder über die Schimmelstraße wurde im Vorfeld der Entwurfserstellung bereits 
geprüft und verworfen. An der bisherigen Verkehrsplanung soll weiterhin festgehalten 
werden. 
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Stellungnahme – Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 31.2 Sachverhalt, Abwägung und Beschlussvorschlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sachverhalt: 
Das Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 31.2 weist auf die Lage des Plangebiets in der 
Wasserschutzzone III A und auf einen Widerspruch in der Begründung der parallel 
laufenden Änderung des Flächennutzungsplans hin. Des Weiteren wird angeregt 
Formulierungen zum nachsorgenden Bodenschutz und zum Oberbodenschutz in den Plan 
aufzunehmen und den Umweltbericht um eine gesonderte bodenfunktionale 
Kompensationsbetrachtung zu ergänzen. 
 
 
Abwägung: 
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Die aufgeführte WSG-ID wird in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. 
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Die Erläuterungen in der Begründung zur Änderung des Flächennutzungsplans sind nicht 
Bestandteil des Bauleitplanverfahrens zum Bebauungsplan. Dieser Hinweis wird in der 
Abwägung zur parallel laufenden 10. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Fulda 
„Bronnzell Südwest“ behandelt. 
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Die Untere Wasserbehörde wurde im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung dieses 
Bauleitplanverfahrens bereits beteiligt. 
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Die vorgeschlagene Formulierung zum nachsorgenden Bodenschutz wird unter 
„Nachrichtliche Übernahme und Hinweise“ aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Umweltbericht inklusive der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung wurde inzwischen 
komplettiert und wird im Rahmen der folgenden Beteiligung der Öffentlichkeit und der 
Behörden veröffentlicht. 
 
 

Die vorgeschlagene Formulierung zum Oberbodenschutz wird in verkürzter Form unter 
„Nachrichtliche Übernahme und Hinweise“ aufgenommen. 
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Auf eine gesonderte bodenfunktionale Kompensationsbetrachtung auf Grundlage der 
„Arbeitshilfe zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Boden in Hessen 
und Rheinland-Pfalz“ wird verzichtet, da der Umweltbericht in Kapitel 5.6 eine verbal-
argumentative Betrachtung der Eingriffskompensation für das Schutzgut Boden beschreibt 
und dies als ausreichend betrachtet wird. Demnach erfolgt ein Teilausgleich für Eingriffe in 
den Boden in einer Größenordnung von ca. 0,75 ha im Südwesten des Baugebiets durch 
Aufgabe der Ackernutzung im Bereich der Wildkrautsäume, Gehölzpflanzungen und der 
artenreichen Wiese. Die Maßnahme entfaltet eine bodenschonende Wirkung durch die 
dauerhafte Vegetationsbedeckung sowie den Verzicht auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel 
mit Positivwirkungen auf das Bodenleben. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ergänzung der WSG-ID in der Begründung sowie die textlichen Ergänzungen zum 
nachsorgenden Bodenschutz und zum Oberbodenschutz als Hinweise im Plan werden 
aufgenommen. 
Die verbal-argumentative Betrachtung der Eingriffskompensation für das Schutzgut Boden 
im Umweltbericht wird als ausreichend betrachtet und auf eine gesonderte 
bodenfunktionale Kompensationsbetrachtung verzichtet. 
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Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit 
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•  im Auftrag  

 

•  

 

• Ortsbeirat von Bronnzell 
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Sachverhalt: 
Die  nimmt den Bebauungsplan zum Anlass, ihre 
Forderungen nach einer Lichtsignalanlage am Bahnübergang Fulda-Bronnzell, Wegfall des 
Hupsignals auf der Rhönbahn-Strecke sowie einer Ausweitung der schalltechnischen 
Untersuchung auf mögliche Neubauvorhaben der Deutschen Bahn im Rahmen der hier 
durchgeführten Öffentlichkeitsbeteiligung des Bauleitplanverfahrens vorzutragen. 
 
 
Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Inhalte der Stellungnahme wurden an das zur Erstellung einer schalltechnischen 
Untersuchung beauftragte Gutachterbüro weitergegeben. Aufgabe der schalltechnischen 
Untersuchung im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist es, die Auswirkungen der 
unterschiedlichen Immissionsquellen (Straßenverkehr, Schienenverkehr und Gewerbe) auf 
das geplante Neubaugebiet zu untersuchen und geeignete Maßnahmenvorschläge zur 
Ausweisung eines Wohngebiets zu entwickeln. 
 
 
Die Installation einer Lichtzeichenanlage an dem zum Geltungsbereich angrenzenden 
Bahnübergang ist nicht Bestandteil des Bauleitplanverfahrens. 
 
 
 
 
 
 
 
Aspekte, die die Sicherheit des Schienenverkehrs betreffen, werden durch die Deutsche 
Bahn untersucht und eingeschätzt. 
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Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden auch die Signalgeräusche auf der 
Nebenstrecke der Deutschen Bahn untersucht. Das Gutachterbüro kam zu dem Ergebnis, 
dass durch geeignete Maßnahmen zur Reduzierung der Lärmimmissionen, die Ansiedlung 
eines Wohngebiets im Plangebiet aus immissionsschutzrechtlicher Sicht möglich ist. 
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Die im Rahmen des Bauleitplanverfahrens beauftragte schalltechnische Untersuchung 
beinhaltet Untersuchungen zu den Immissionen aus dem Schienenverkehr, dem 
Straßenverkehr und dem angrenzenden Gewerbebetrieb. Die schalltechnische 
Untersuchung wurde nach fachlichen und rechtlichen Vorgaben erstellt. Hiernach ist bei 
Einhaltung der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Reduzierung der Lärmimmissionen die 
Ansiedlung eines Wohngebiets im Plangebiet aus immissionsschutzrechtlicher Sicht 
möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das in den Unterlagen der frühzeitigen Beteiligung verwendete Kartenmaterial des 
Eisenbahn-Bundesamtes dient der ersten Erfassung und Abschätzung der Lärmsituation 
auf den zu beplanenden Flächen. Die durch das Eisenbahn-Bundesamt zur Verfügung 
gestellte Karte beruht nicht auf Berechnungen nach nationalen Vorgaben (16. BImSchV) 
und zieht keine Rechtsfolgen nach sich. Eine konkrete Lärmsituation kann nur über ein 
schalltechnisches Gutachten ermittelt werden, im Rahmen dessen die Schallausbreitung 
und Immission nach der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) anhand von 
Prognosewerten berechnet wird. 

Nach Fertigstellung der beauftragten schalltechnischen Untersuchung wird die 
entsprechende Karte in der Begründung des Bebauungsplans durch die in der 
schalltechnischen Untersuchung erstellte Karte der Schallausbreitung ausgetauscht. 
 
 
Als Grundlage zur Berechnung der Immissionswerte, die durch den Schienenverkehr 
verursacht werden, sind durch die Deutsche Bahn AG zur Verfügung gestellten Daten zur 
aktuellen Streckenbelegung sowie Daten zum Prognosezeitraum 2030 verwendet worden. 
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Im der beauftragten schalltechnischen Untersuchung wird deutlich, dass die Ansiedlung 
eines Wohngebiets im Plangebiet durch geeignete Maßnahmen zur Reduzierung der 
Lärmimmissionen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht möglich ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Ein Beschlussvorschlag ist nicht notwendig, da die angeregte Installation einer 
Lichtzeichenanlage am angrenzenden Bahnübergang, der Wegfall des Hupsignals auf der 

Rhönbahnstrecke sowie die Ausweitung der schalltechnischen Untersuchung auf eventuelle 
zukünftige Planungen nicht Bestandteil der Bauleitplanung sind und die Hinweise zur 
Lärmsituation im Plangebiet beantwortet wurden. 
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Sachverhalt: 
Die Kanzlei  meldet im Auftrag ihres Mandanten, der  

 immissionsschutzrechtliche Bedenkengegen die geplante Ausweisung eines 
Allgemeinen Wohngebiets an und sieht die Belange der  nicht 
ausreichend berücksichtigt. 
 
 
Abwägung: 
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Das geplante Wohngebiet soll als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt werden. Dieses 
dient vorwiegend dem Wohnen. Das Plangebiet grenzt im Norden an eine Wohnbaufläche 
und im Nordosten an eine gemischte Baufläche. Letzteres dient dem Wohnen und der 
Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Ein 
Nebeneinander beider Gebietskategorien ist planungsrechtlich zulässig. 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde ein Gutachterbüro mit der Erstellung einer 
schalltechnischen Untersuchung beauftragt. Neben dem Straßenverkehr und dem 
Schienenverkehr wurde auch die unmittelbare Nähe zur Firma Alfred Wende in der 
schalltechnischen Untersuchung berücksichtigt und die durch den Gewerbebetrieb 
verursachte Lärmimmission auf das Plangebiet untersucht. Aus 
immissionsschutzrechtlicher Sicht ist bei Einhaltung der vorgeschlagenen Maßnahmen zur 
Reduzierung der Lärmimmissionen die Ausweisung eines Allgemeines Wohngebiets im 
Plangebiet zulässig. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Stadt Fulda aus dem Jahr 2014 ist das 
Plangebiet als gemischte Baufläche und Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen. 
Hieraus wird deutlich, dass eine Siedlungsentwicklung in diesem Bereich angestrebt wird. 
Nach eingehender Beschäftigung mit dem Plangebiet und der Erstellung des Entwurfs, soll 
auch der Flächennutzungsplan entsprechend der aktuellen Planung angepasst werden. 
Künftig sollen hier Wohnbaufläche, Grünfläche, Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft und in einem kleinen Bereich 
Verkehrsfläche ausgewiesen werden. Das Bauleitplanverfahren zur Änderung des 
Flächennutzungsplans läuft in einem parallelen Verfahren zur Aufstellung des 
Bebauungsplans. Die Fläche der Firma Alfred Wende bleibt weiterhin gemischte Baufläche, 
in der neben der Wohnnutzung auch Gewerbebetriebe, die das Wohnen nicht wesentlich 
stören, zulässig sind. 
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Bei der beauftragten schalltechnischen Untersuchung wurde neben dem Straßenverkehr 
und dem Schienenverkehr auch die direkte Nähe zur Firma Alfred Wende berücksichtigt. 
Das beauftragte Gutachterbüro kam zu dem Ergebnis, dass der Betriebslärm bei 
Einhaltung der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Reduzierung der Lärmimmissionen zu 
keinem Konflikt mit der geplanten Wohnnutzung führt. 
 
 
Die Genehmigung der Firma Alfred Wende erfolgte als nicht störender Gewerbebetrieb 
direkt angrenzend zur bestehenden Wohnbebauung in Ortslage. Insofern rückt durch die 
geplante Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets die Wohnbebauung gegenüber der 
Bestandssituation nicht näher an den Betrieb heran. 
Da die Firma Alfred Wende Bestandteil des Siedlungskörpers von Bronnzell ist, ist die 
Begrifflichkeit der “Siedlung“ hier zutreffend. 
 
 
Die im Rahmen des Bauleitplanverfahrens beauftragte schalltechnische Untersuchung 
beinhaltet Untersuchungen zu den Immissionen aus dem Schienenverkehr, dem 
Straßenverkehr und der angrenzenden Firma Alfred Wende. Die schalltechnische 
Untersuchung wurde nach fachlichen und rechtlichen Vorgaben erstellt. Hiernach ist bei 
Einhaltung der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Reduzierung der Lärmimmissionen die 
Ansiedlung eines Wohngebiets im Plangebiet aus immissionsschutzrechtlicher Sicht 
möglich. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Da die vorgebrachten Bedenken einer zu geringen Beachtung der benachbarten Firma 
Alfred Wende und einer zu hohen Lärmbelastung für das geplante Wohngebiet durch die 
beauftragte schalltechnische Untersuchung widerlegt wurden, wird am bisherigen Plan zur 
Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets festgehalten. 
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Sachverhalt: 

 regt eine andere Ausrichtung der Reihenhausbebauung und die Ausweitung 
auf Geschosswohnungsbau an und bittet um Vormerkung für eine Wohnung. 
 
 
Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Im Nordwesten des geplanten Wohngebiets hat das Baufenster eine Tiefe von 25 Metern. 
Dies bietet den späteren Bauherren Spielraum die Gebäude aufgrund verschiedener 
Rahmenbedingungen auszurichten; dies können Lichtverhältnisse, Lärmeinwirkung, 
Gartennutzung etc. sein. 
 
Eine Vielfalt an Bauformen innerhalb eines Wohngebiets ist aus städtebaulicher Sicht zu 
begrüßen. Der Anregung soll entsprochen werden und neben der Bauform der 
Reihenhäuser soll auch der Geschosswohnungsbau als Bauweise zugelassen werden. Das 
Angebot von Eigentums- oder Mietwohnungen kann nicht über den Bebauungsplan 
geregelt werden. 
 
Die Vergabe von Baugrundstücken ist nicht Gegenstand des Bauleitplanverfahrens. Die 
Vergabe von Grundstücken und das Führen von Interessentenlisten erfolgt durch das 
Grundstücks- und Vermessungsamt der Stadt Fulda. 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Anregung zur Erweiterung der Bauweise im Nordwesten des Baugebiets, sodass neben 
Reihenhäusern auch Geschosswohnungsbau realisiert werden kann, wird entsprochen. Die 
festgesetzte Bauweise im beschriebenen Bereich wird in der Planzeichnung und der 
Begründung angepasst. 
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Sachverhalt: 
Der Ortsbeirat von Bronnzell regt an, die Grünfläche zu Gunsten weiterer Baugrundstücke 
zu verkleinern sowie mehr Grundstücke für freistehende Einfamilienwohnhäuser 
vorzuhalten. Daneben äußert der Ortsbeirat Anforderungen zur Vergabe der Grundstücke. 
 
 
Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Plangebiet ist in Gänze mit Wohnbauflächen, Verkehrsflächen, Erholungs- bzw. 
Spielflächen sowie Ausgleichsflächen ausgenutzt. Da die zur Verfügung stehende Fläche 
nicht ausreicht, wird zusätzlich eine externe Ausgleichsfläche hinzugezogen. 

Eine Erweiterung der Wohnbaufläche ist aufgrund der spitz zulaufenden Form des 
Flurstücks auf der einen Seite und der Nähe zur Bahnstrecke auf der anderen Seite nicht 
sinnvoll und effizient umsetzbar. 
In den verschiedenen Baufeldern ist eine Vielfalt an Bauformen als Einzel- und 
Doppelhäuser, Reihenhäuser und Geschosswohnungsbau zulässig. 
 
Die Errichtung eines Spielplatzes ist im Entwurf des Bebauungsplans bereits vorgesehen. 
 
 
 
Die Vergabe der Baugrundstücke und die damit einhergehende Entscheidung über die 
späteren Bauherren ist nicht Gegenstand des Bauleitplanverfahrens. 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Eine Ausweitung der Wohnbaufläche zu Lasten der Grünflächen soll nicht erfolgen. Es wird 
am bisherigen städtebaulichen Entwurf festgehalten. 
 
Darüber hinaus ist ein Beschlussvorschlag nicht notwendig, da die eingebrachten 
Anregungen bereits in der Planung vorgesehen sind oder nicht Bestanteil des 
Bauleitplanverfahrens sind. 
 
 


